
 

 

A N T R A G 

der Abgeordneten Hundsmüller, Landbauer, MA, Dr.in Krismer-Huber, Mag.a Collini, 

Pfister, Aigner, Mag. Ecker MA, Mag. Hofer-Gruber, Razborcan, Dorner, Mag.a 

Moser MSc, Mag.a Kollermann, Mag.a Renner, Handler, Rosenmaier, Königsberger, 

Mag. Samwald, Vesna Schuster, Mag.a Scheele, Ing. Mag. Teufel, Schindele, 

Schmidt, Mag.a Suchan-Mayr, Weninger, Wiesinger und Windholz MSc 

auf Erteilung eines Prüfauftrages an den Niederösterreichischen 

Landesrechnungshof gem. Art. 51 Abs. 3 lit. c NÖ Landesverfassung 1979 

betreffend Sonderprüfung der NÖ Landesgesundheitsagentur (100% Land NÖ) 

Eine Sachverhaltsdarstellung einer „besorgten Bürgerin“, welche an den 

Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat adressiert war, sollte mutmaßliche 

Unregelmäßigkeiten hinsichtlich Parteienfinanzierung durch Gesellschaften, welche 

auch im Landeseigentum stehen, aufdecken. Der konkrete Vorwurf lautete, dass 

zwei Medien der ÖVP üppig über Inserate aus öffentlichen Unternehmen finanziert  

und die Geldflüsse vor dem Rechnungshof verschleiert werden sollen. 

Medienberichten zufolge sollen vor allem „über Umwege gewährte, verdeckte 

Parteispenden“ gewährt worden sein.  

Zwei Verlagsprodukte werden von der ÖVP herausgegeben, nämlich die 

„Niederösterreich Zeitung“ und das Magazin „Partei intern“ für die Funktionäre. Die 

ÖVP scheint in diesen Produkten als Herausgeber auf. Die „Innova Verlags GmbH“ 

kümmert sich um die Inserate. Eine Seite in der „Niederösterreich Zeitung“ kostet 

knapp 10.000 Euro – um dieses Geld könnte man auch in der „Kronen Zeitung“ 

inserieren. Kunden, die trotz dieses hohen Tarifs gerne schalteten, fanden sich vor 

allem in Unternehmen des Landes Niederösterreich, wie etwa der landeseigene 

Energieversorger EVN und die Hypo Niederösterreich. 2019 bezifferte der Inhaber 

des Verlages die Inserateneinnahmen auf 130.000 Euro. 

Die genannten Unternehmen, die auch aus öffentlichen Geldern finanziert sind, 

haben etwa auch an das zuletzt in den Schlagzeilen stehende (und mittlerweile 

aufgelöste) Alois-Mock-Institut von Wolfgang Sobotka Zahlungen geleistet.  

Es kann nicht sein, dass auch unsere niederösterreichischen Landesgesellschaften 

aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe in ihrer wichtigen Arbeit behindert 

werden, weshalb es dringend geboten ist, die im Raum stehenden Vorwürfe rasch 

aufzuklären.  
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Als allgemein anerkannte und unabhängige Kontrollinstanz hat sich hier der 

Landesrechnungshof bewährt, welcher stets sachlich und unaufgeregt seine 

Prüfungen durchführt sowie wertvolle und objektiv nachvollziehbare Empfehlungen 

ausspricht. 

Gemäß Art. 51 Abs. 2 lit. c NÖ Landesverfassung 1979 unterliegt die Gebarung von 

Unternehmungen, an denen das Land allein oder gemeinsam mit anderen der 

Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern, soweit es sich um 

börsennotierte Unternehmungen handelt, mit mindestens 50 %, im Übrigen mit 

mindestens 25 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist der laufenden 

Kontrolle des Landesrechnungshofs auf Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit. 

Insbesondere ist auch die NÖ Landesgesundheitsagentur (100% Land NÖ) gemäß 

dieser Bestimmung von der Rechnungshofprüfpflicht umfasst. 

Um die in der geschilderten anonymen Anzeige sowie den bezugnehmenden 

Medienberichten erhobenen Vorwürfe zu klären, ist es daher erforderlich, dass die 

wichtigsten landeseigenen Gesellschaften, zu denen auch die NÖ 

Landesgesundheitsagentur zählt, vom Landesrechnungshof rasch geprüft werden. 

Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann sich die Prüfung auf Rechtsgeschäfte mit 

Zahlungsflüssen wie etwa im Zusammenhang mit 

 Inseraten und Werbung,  

 Förderungen,  

 Spenden,  

 Sponsorings,  

 Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen,  

 Kooperationen, 

 Mitgliedschaften in Vereinen 

im Zeitraum März 2017 bis zum tatsächlichen Beginn der gegenständlichen Prüfung 

beschränken. Insbesondere soll bei den einzelnen Zahlungen dargestellt werden, 

inwieweit diese im Einklang mit bzw. aufgrund einer Kommunikationsstrategie des 

geprüften Unternehmens erfolgt sind oder ob es sich um „ad hoc Rechtsgeschäfte“ 

handelt. 

Die ersten Ergebnisse dieser Prüfung sollten den Abgeordneten zum NÖ Landtag als 

Vorbericht bis zum 20.06.2022 vorliegen.  

 



 

 

Die gefertigten Abgeordneten erteilen daher dem Niederösterreichischen 

Landesrechnungshof gem. Art. 51 Abs. 3 lit. c NÖ Landesverfassung 1979 einen  

Prüfauftrag 

betreffend Sonderprüfung der Gebarung von Rechtsträgern im Eigentum bzw. 

Miteigentum des Landes Niederösterreich. 

1. Zu prüfendes Unternehmen: 

 NÖ Landesgesundheitsagentur (100% Land NÖ) 

2. Prüfumfang: 

Die Prüfung hat sich auf Rechtsgeschäfte mit Zahlungsflüssen an juristische und 

natürliche Personen im Zusammenhang mit  

 Inseraten und Werbung,  

 Förderungen,  

 Spenden,  

 Sponsorings,  

 Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen,  

 Kooperationen, 

 Mitgliedschaften in Vereinen 

im Zeitraum März 2017 bis zum tatsächlichen Beginn der gegenständlichen Prüfung 

zu beschränken. Insbesondere soll bei den jeweiligen Zahlungen bzw. 

Vereinbarungen auch dargestellt werden, inwieweit diese im Einklang mit bzw. 

aufgrund einer Kommunikationsstrategie der geprüften Gesellschaft erfolgt sind oder 

ob es sich um „ad hoc Rechtsgeschäfte“ handelt. 

3. Konkret sollen für die genannten Rechtsträger folgende Fragen beantwortet 

werden: 

 In welchen Print-, Online- und Rundfunkmedien wurden vom geprüften 

Unternehmen Inserate und Werbung geschaltet und wie hoch waren die 

jeweiligen Auftragswerte bzw. Kosten? 

 An welche juristischen und natürlichen Personen wurden vom geprüften 

Unternehmen Förderungen vergeben und wie hoch waren die jeweiligen 

Förderbeträge?  



 

 

 An welche juristischen und natürlichen Personen wurden vom geprüften 

Unternehmen Spenden gewährt und wie hoch waren die jeweiligen 

Spendenbeträge?  

 Mit welchen juristischen und natürlichen Personen hat das geprüfte 

Unternehmen Sponsoringvereinbarungen abgeschlossen und wie hoch waren 

die jeweiligen Auftragswerte? 

 Mit welchen juristischen und natürlichen Personen hat das geprüfte 

Unternehmen Kooperationsvereinbarungen (zB. Wirtschaft, Wissenschaft, 

Kunst und Kultur) abgeschlossen und wie hoch waren die jeweiligen Kosten 

für das geprüfte Unternehmen? 

 Mit welchen juristischen und natürlichen Personen hat das geprüfte 

Unternehmen Vereinbarungen über Dienstleistungen im Beratungs-, 

Veranstaltungs- und Agenturwesen abgeschlossen, welche Leistungen 

wurden dabei bezogen und wie hoch waren die jeweiligen Auftragswerte? 

 In welchen Vereinen sind die geprüften Unternehmen Mitglieder und wie hoch 

sind die jeweiligen Zahlungen an die Vereine? 

4. Zeithorizont: 

Den Abgeordneten zum NÖ Landtag soll bis zum 20.06.2022 ein Vorbericht mit den 

bis dahin vorliegenden Prüfergebnissen vorgelegt werden. Die Prüfung inkl. 

Endbericht soll bis zum 30.09.2022 abgeschlossen sein.  

5. Datensätze: 

Die ausgewerteten Daten und Tabellen mögen dem Landtag in maschinenlesbarer 

Form (zB. Excel) zur Verfügung gestellt werden. 

 


